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1.  Kenntnisgabe Ausschuss für Schule und Sport öffentlich 03.03.2026 

 
 
Gewährung von Zuschüssen  zur Förderung des Sports 
 
Die Gewährung von städtischen Zuschüssen zur Förderung von Investitionen (Sportgeräte und 
Ausrüstungsgegenstände) im Haushaltsjahr 2025 wird zur Kenntnis genommen. 
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Sachverhalt: 
Die Stadt Eschweiler stellt den in der Stadt ansässigen Sportvereinen finanzielle Fördermittel zur 
Verfügung, die diese als anteilige Finanzierung für die Beschaffung von vereinseigenen 
Sportgeräten und Ausrüstungsgegenständen für den Trainings- und Spielbetrieb in Anspruch 
nehmen können. 
 
Die Gewährung von städtischen Zuschüssen zur Beschaffung von Sportgeräten und 
Ausrüstungsgegenständen für Sportvereine im Jahr 2025 erfolgte nach den am 10.03.2022 
beschlossenen „Richtlinien der Stadt Eschweiler über die Gewährung von Zuschüssen zur 
Förderung des Sports“. 
 
Gemäß § 4 der Richtlinien wird bei der Höhe des zu gewährenden Zuschusses zwischen zwei 
möglichen Alternativen unterschieden: 
 

A) Der RegioSportBund Aachen gewährt einen Zuschuss in Höhe von 30 % der 
Investitionskosten. Die Zuwendung der Stadt Eschweiler beträgt 30 % der Gesamtkosten. 
 

B) Eine Bezuschussung durch den RegioSportbund Aachen erfolgt trotz Beantragung nicht. 
Die Stadt Eschweiler gewährt dann einen Zuschuss in Höhe von 40 % der 
Investitionskosten, sofern der Verein Mitglied im Stadtsportverband ist. Über Anträge von 
Vereinen, die nicht Mitglied im Stadtsportverband Eschweiler sind, entscheidet der 
Sportausschuss. 
 

Ein Rechtsanspruch auf die Gewährung von Zuschüssen besteht nicht. Im Haushaltsjahr 2025 
wurden nachfolgend aufgeführte Investitionskostenzuschüsse auf der Grundlage der oben 
angeführten Richtlinien der Stadt Eschweiler gewährt: 
 
Leichtathletik Sportgemeinschaft Eschweiler e.V.     1.833,33 € 
ESG Handball e.V.        1.833,33 € 
Eschweiler Tennisclub Blau Gelb      1.833,33 € 
 
Summe der Investitionskostenzuschüsse:      5.499,99 €. 
 
Der St. Sebastianus-Schützenbruderschaft Weisweiler 1529 e.V. (siehe Vorlage 070/25) konnten 
kein Finanzmittel zur Verfügung gestellt werden. 
 
Die nachstehend genannten Bezuschussungen erfolgten jeweils gemäß § 3 
Förderungsgrundsätze A) Sportgeräte und Ausstattungsgegenstände und § 4 Höhe des 
städtischen Zuschusses A) Sportgeräte und Ausrüstungsgegenstände. Die Maximalsumme je 
Förderung ist auf 2.000 € begrenzt. Bei vollständiger Förderung aller Anträge hätte dies eine 
Summe in Höhe von 6.000,00 € ergeben. Da nur 5.500 € Haushaltsmittel zur Verfügung 
standen, wurde dieser Betrag arithmetisch unter den drei Antragstellern aufgeteilt. 
 
Einzelheiten zu den gewährten Zuschussanträgen: 
 
1.  A) Antragsteller: LSG Eschweiler 

B) Zuwendungszweck: Anschaffung der Zeitmessanlage  
     „Ubidium Bundle“ der Firma Race-Result 
C) Finanzierung:  
- Förderfähige Gesamtkosten:      5.938,10 €  
- Zuschuss StädteRegion Aachen (0%, da Fördermittel erschöpft):         0,00 €  
- Zuschuss Stadt Eschweiler (Maximalbetrag anteilig):     
 1.833,33 €  
- Zuschuss EWV          500,00 €  
- Eigenanteil: 3.604,77 €  

 
Bei der Zeitmessanlage handelt es sich um einen Ausrüstungsgegenstand. 
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2.  A) Antragsteller: ESG Handball e.V,  
B) Zuwendungszweck: Anschaffung eines Reinigungsautomaten 
     samt Zubehör  
C) Finanzierung:  
- Förderfähige Gesamtkosten:      6.782,70 €  
- Zuschuss StädteRegion Aachen (0%, da Fördermittel erschöpft):            0,00 € 
- Zuschuss Stadt Eschweiler (Maximalbetrag anteilig):   1.833,33 € 
- Eigenanteil:          4.949,37 € 

 
Bei dem Reinigungsautomaten (Anlage II) handelt es sich um einen Ausrüstungsgegenstand.  

 
3.  A) Antragsteller: Eschweiler Tennisclub Blau-Gelb e.V.  

B) Zuwendungszweck: Anschaffung von Spielstandsanzeigern, 
     LED Uhren und Asche für die Plätze  
C) Finanzierung:  
- Förderfähige Gesamtkosten:      8.069,99 €  
- Zuschuss StädteRegion Aachen (30%, Mehrfachanträge):   2.500,00 €  
- Zuschuss Stadt Eschweiler (Maximalbetrag anteilig):    1.833,33 € 
- Eigenanteil:          3.736,66 €  

 
Bei den Spielstandsanzeigern, LED Uhren und dem Sand handelt es sich um 
Ausrüstungsgegenstände (Anlage III).  
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
Für die Investitionskostenzuschüsse wurden in 2025 zu Lasten des Sachkontos 53118170 
(Investitionsfördermaßnahmen Sportverein) und des Produktes 084210101 (Förderung des 
Sports) insgesamt 5.499,99 € an Sportvereine ausgezahlt. Die im Haushaltsjahr 2025 insgesamt 
zur Verfügung stehenden Mittel zur Investitionsförderung in Höhe von 5.500,00 € wurden somit 
verausgabt. 
 
 
Personelle Auswirkungen: 
keine 
 
 
 
Anlagen: 
Zeiterfasungsanlage Ubidium Bundle LSG 
Columbus Reinigungsautomat 
Anlage III Tennis 
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